
 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Hauptamt Nummer: Ha/364/2021 

Wittmann, Thomas, VOAR Datum: 20.07.2021 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 27.07.2021 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Nachbesetzung des Verwaltungsrats der Stadtwerke Burglengenfeld 
 
 
  

Sachdarstellung, Begründung: 
 
Aufgrund des Ausscheidens von Herrn Simon Jäger aus dem Stadtrat endete auch 
automatisch seine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der Stadtwerke Burglengenfeld. 
 
Im Zuge der dadurch erforderlichen Nachbesetzung wurde mit Beschluss des Stadt-
rats vom 02.06.2021 (TOP 3), Frau Dr. Edda Pauli in den Verwaltungsrat der Stadt-
werke entsandt. 
 
Frau Dr. Edda Pauli war bereits als Vertretung für Herrn Markus Huesmann be-
stimmt. 
 
Da ein Verwaltungsratsmitglied nicht gleichzeitig zwei Funktionen im Verwaltungsrat 
einnehmen kann, muss nunmehr als Vertretung für Herrn Huesmann ein neues stell-
vertretendes Mitglied des Verwaltungsrats bestellt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Um Entscheidung wird gebeten. 
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Hauptamt Nummer: Ha/366/2021 

Wittmann, Thomas, VOAR Datum: 20.07.2021 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 27.07.2021 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Stadtwerke Burglengenfeld - Übertragung der Aufgabe als Stromerzeuger und 
Stromversorger 
 
 
  

Sachdarstellung, Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 16.07.2021 teilten uns die Stadtwerke Burglengenfeld ihre Über-
legungen hinsichtlich der Möglichkeiten auch als Energieerzeuger und Energiever-
sorger aufzutreten mit. Dieses Schreiben ist dieser Stadtratsvorlage als Anlage ange-
fügt. 
 
Vor einer Entscheidung des Stadtrats und des Verwaltungsrats der Stadtwerke über 
den 1. Aufbau eines Geschäftsfelds Energie bedarf es mehrerer näherer Untersu-
chungen und der Fortschreibung des Energienutzungsplans. 
 
Diese Vorüberlegungen sollen die Potentiale für die Erzeugung regenerativer Ener-
gie sowie die energiewirtschaftlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen klären. 
 
Die Stadtwerke Burglengenfeld bitten den Stadtrat, einen klaren Auftrag zur Untersu-
chung der Möglichkeiten und der Rahmenbedingungen für den Aufbau eines Ge-
schäftszweiges Energie zu erteilen, der Fortschreibung des Energienutzungsplans 
zuzustimmen und weitere stadtplanerische Überlegungen auf dem Gebiet der Ener-
gieerzeugung zurückzustellen, bis diese Untersuchungen abgeschlossen sind. 
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Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Stadtrat beauftragt und ermächtigt den Verwaltungsrat der Stadtwerke Burg-

lengenfeld, seinerseits den Vorstand der Stadtwerke Burglengenfeld zu beauftra-
gen und zu ermächtigen, Gutachten und Konzeptionierungen für eine mögliche 
Aufnahme der Erzeugung und des Vertriebs erneuerbarer Energie über die 
Stadtwerke Burglengenfeld einzuholen und zu finanzieren. Die Beauftragung des 
Energienutzungsplans erfolgt im Auftrag der Stadt Burglengenfeld. 
 

Der Vorstand der Stadtwerke Burglengenfeld berichtet dem Stadtrat über die Er-
gebnisse der Begutachtungen und Konzeptionierungen. 
 

2. Die Stadt Burglengenfeld wird stadtplanerische Überlegungen im Bereich Ener-

gieerzeugung zurückstellen, bis die Untersuchungen der Stadtwerke vorliegen. 

Dies soll für alle künftigen Verfahren und Anträge, die nach dem heutigen Be-

schluss eingehen, gelten. 

 
 
 
Anlagen: 

Schreiben_der_Stadtwerke_Burglengenfeld_vom_16.07.2021 
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Stadtbauamt Nummer: StbAmt/402/2021 

Haneder, Franz, Stadtbaumeister Datum: 19.07.2021 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 27.07.2021 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Straßensanierungsprogramm 2021 - Baumeisterarbeiten - Bekanntgabe des 
Ausschreibungsergebnisses und Auftragsvergabe 
 
 
Kosten: 274.613,54 € brutto Haushaltsstelle: 1.6376.9510 Im Fuhrtal                     –    40.000 € 
   1.6395.9510 GVS Pöpplhof BA III     –    90.000 € 
   1.6306.9510 Kreisfahrbahn Bulmare –    60.000 € 

1.5800.9510 Teilb. Beim Klingentor   –   35.000 € 

 
Sachdarstellung, Begründung: 
 

Im Straßensanierungsprogramm für die Kernstadt wird grundsätzlich nach Straßen-
sanierungszügen unterschieden, in denen auch Kanalisations- und Wasserleitungs-
sanierungsarbeiten von den Stadtwerke Burglengenfeld geplant sind und Straßenzüge, in 
denen dies nicht der Fall ist. 
 
Nach Abstimmung mit den Stadtwerken soll nun das Straßensanierungsprogramm 2021 mit 
den Straßenzügen 
 

 Teilbereich „Beim Klingentor“ 

 GVS Pöpplhof-Weiherhof BA III 

 Erneuerung Kreisfahrbahn Bulmare 

 Umgestaltung Parkplatz „Im Fuhrtal“ 
 
umgesetzt werden. 
 
Im Teilbereich „Klingentor“ ist im Wesentlichen der alte Bordstein auszuwechseln und die 
Fahrbahndecke im Gehweg und Fahrbahnbereich komplett neu aufzubringen. Die Rand-
bereiche sind abzufräsen und teilweise ein Profilausgleich zu fahren. 
 
Bei der GVS Pöpplhof-Weiherhof BA III wird der Lückenschluss zu den bisherigen Aus-
baubereichen beim Weiler Weiherhof bis nach Pöpplhof hergestellt werden. Hier wird eine 
Deckschicht im Hocheinbau aufgebracht und die vorhandenen Bankette entsprechend nach-
gebessert. 
 
Als weitere Maßnahme im Straßensanierungsprogramm wurde die Kreisfahrbahn beim 
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„Bulmare-Kreisel“ festgelegt. Durch den hohen Anteil an Schwerverkehr bedingten, auf-
gefahrenen Wulstungen im Bereich der Kreisfahrbahn ist diese abzufräsen und mit einer 
Splittmastixdecke zu belegen. Zusätzlich soll auf Höhe des Kunstrasenplatzes bei der Zu-
fahrt zum Schotterparkplatz eine Querungsstelle für die Nutzung der Skateranlage und des 
Kleinspielfeldes, erstellt werden. Der vorhandene Inselkopf muss dabei verschoben und der 
Aufstellbereich in rot markiert, sowie das vorhandene Pflaster rückgebaut werden. Die Que-
rungsstelle soll ca. 3,50m breit werden. 
 
Als weitere Maßnahme ist die Umgestaltung eines vorhandenen, komplett asphaltierten 
Parkplatzes an der Straße „Im Fuhrtal“ vorgesehen. Hier sollen die vorhandenen ca. 20 Stell-
plätze durch die Schaffung von Baumpflanzinseln und eines Ruheplatzes mit was-
sergebundener Decke umgestaltet und aufgewertet werden. Die Parkplätze sollen mit einem 
Rasenfugenpflaster ökologisch mit hohem Versickerungsanteil belegt werden. Es verbleiben 
zehn Stellplätze, die den Bedarf decken. 
 
Für vorbeschriebene Maßnahmen wurde eine beschränkte Ausschreibung mit Aufforderung 
von 14 Fachfirmen aus der Region ausgelobt. Drei Firmen haben hierzu eine schriftliche Ab-
sage erteilt. Zur Submission am 22.07.2021 im Rathaus lagen fünf wertbare Angebote vor, 
deren Reihung sich nach einer sachlichen, rechnerischen und fachlichen Prüfung und Wer-
tung wie folgt ergibt: 
 

1. Guggenberger GmbH, 93098 Mintraching 274.613,54 € 

2. Fahrner GmbH, 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg 277.141,12 € 

2. Strabag AG, 93142 Maxhütte-Haidhof     281.259,05 € 

4. R. Schulz GmbH & Co.KG, 92536 Pfreimd 294.703,50 € 

5. Mickan Bau-GmbH & Co.KG, 92224 Amberg 385.149,38 € 

Nebenangebote waren nicht zugelassen, so dass der Nachlass über 10% der Firma Strabag 
wegen Verlängerung der Bauzeit bis einschließlich Mai 2022 nicht gewertet werden kann. 
 
Die Firma Guggenberger GmbH aus 93098 Mintraching hat demzufolge das wirtschaftlichste 
Angebot mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 274.613,54 € brutto unterbreitet. 
 
Eine aktualisierte detaillierte Kostenbetrachtung des Stadtbauamtes beläuft sich auf ca. 
275.000 € brutto. 
 
Im Haushalt stehen derzeit hierzu insgesamt 225.000 € zur Verfügung.  
 
Es ist beabsichtigt, die Maßnahmen bis Anfang Dezember 2021 abzuschließen. Die Schluss-
rechnungsstellung wird hier erfahrungsgemäß über die Wintermonate erfolgen. Die Kosten-
überschreitung in Höhe von ca. 50.000 € gegenüber den zur Verfügung stehenden Mitteln 
soll über Haushaltsreste bei verschiedenen Straßenzügen gedeckt werden. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat beschließt, der Firma Guggenberger GmbH aus 93098 Mintraching den Zu-
schlag für das Straßensanierungsprogramm 2021 mit einer geprüften Auftragssumme in Hö-
he von 274.613,54 € brutto zu erteilen. Im Haushalt 2021 stehen hierfür insgesamt 225.000 € 
zur Verfügung. Die Mittelüberschreitung in Höhe von ca. 50.000 € wird über Haushaltsreste 
bei verschiedenen Maßnahmen gedeckt. 

 
 
 
Anlagen: 

Im_Fuhrtal_Lageplan 
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Stadtbauamt Nummer: StbAmt/403/2021 

Haneder, Franz, Stadtbaumeister Datum: 19.07.2021 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 27.07.2021 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen im Umland und in der Kernstadt - 
Kleinflächen - Bekanntgabe des Ausschreibungsergebnisses und Auftrags- 
vergabe 
 
 
Kosten: 309.734,30 € brutto Haushaltsstelle: 0.6300.5130          -   150.000 € 
   1.6300.9510          -   100.000 € 

+ Haushaltsreste   -     44.000 € 

 
Sachdarstellung, Begründung: 
 

Unser Straßenverkehrsnetz, eingeschlossen auch das Geh- und Radwegenetz, erfüllt in 
seiner Gesamtheit verschiedene Funktionen. 
 
Zum einen dient es der Bevölkerung für ihre entsprechenden Ver- und Entsorgungs-
fahrten im Rahmen des Ziel- und Quellverkehrs, zum anderen auch für die heimischen 
Wirtschaftsbetriebe. 
 
Umso wichtiger ist es, hier für einen ordentlichen Unterhalt zu sorgen. So wird Jahr für 
Jahr versucht, mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 
294.000 € im Haushaltsjahr 2021, die Reparatur von Schadstellen in Form von Kleinflä-
chen, oder auch zusammenhängender größerer Flächen, zu bewerkstelligen. 
 
Wichtiger Ansatz hierbei ist, mit diesen Unterhaltsmitteln in erster Linie Unfallgefahren, 
vor allen Dingen für die schwächeren Verkehrsteilnehmer, zu beseitigen. 
 
Weiterhin wird versucht, die zur Verfügung stehenden Mittel so effizient als möglich ein-
zusetzen.  
 
So wurde auch, wie in den vergangenen Jahren, ein Kleinflächensanierungsprogramm, 
untergliedert in drei Lose, aufgelegt.  
 
Das Los 1 betrifft dabei die Kleinflächen im Bereich des Kernstadtgebietes, das Los 2 
Kleinflächenreparaturen im Umland, hauptsächlich hier die GVS nach Greinhof und das 
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Los 3 Kleinflächenverkehrswegebauten in der Richard-Wagner-Straße. 
 
Erfreulich ist dabei, dass bei den Haushaltsansätzen für 2021, wie für die vergangenen 
Jahre auch, die von Seiten der Landkreisbehörde zur Verfügung gestellten Zuschüsse 
für einen ordentlichen Straßenunterhalt auch im städtischen Haushalt in voller Höhe ih-
ren Niederschlag finden. 
 
Für die Kleinflächen im Los 1, betreffend das Kernstadtgebiet, werden ca. 1250 m² Klein-
flächen über das gesamte Stadtgebiet verteilt, saniert. Im Bereich der Josefine-Haas-
Straße soll auf Höhe des ehem. Schulzuganges der Pflasterquerstreifen, der mittlerweile 
starke Verdrückungen aufweist, mit Asphalt ersetzt werden. 
 
Im Los 2 sind ca. 2200 m² Kleinflächen im Umland verteilt zu sanieren, hauptsächlich soll 
hier die GVS nach Greinhof, sowie in Pottenstetten als eigener Untertitel in Richtung 
Premberg, die straßenbegleitende marode, 200m lange Bordrinne erneuert werden. 
 
Im Los 3 sollen die Reststraßenflächen, die bereits wieder beginnen aufzubrechen, von 
Wölland bis zum Anschluss Baugebiet „Im Udlthal“ abgefräst und erneuert werden. Beim 
neuen, durch den Erschließungsträger erstellten Abflusskanal in dieser Straße, wurde 
nur der in Anspruch genommene Straßenbereich wiederhergestellt. Leider fehlten zum 
damaligen Zeitpunkt die erforderlichen Haushaltsmittel, um hier eine komplette Asphalt-
deckschicht wiederherzustellen. Nun soll dies nachgeholt werden. Dies ist erforderlich, 
da durch die gestiegenen Verkehrszahlen hier ein erhöhter Verschleiß auftritt. 
 
Für die beschriebenen Arbeiten wurde eine Angebotseinholung mit Beteiligung von 
neun, aus der Region stammenden Fachfirmen, durchgeführt. 
 
Es wurde eine Gesamtvergabe aller drei Lose vorbehalten, soweit es die wirtschaft-
lichste Variante darstellt.  
 
Eine Kostenschätzung für alle drei Lose beläuft sich auf insgesamt 356.300 € brutto. 
 
Mit den Ausführungen soll umgehend nach Auftragserteilung Anfang August begonnen 
werden und wenn möglich bis Ende des Jahres 2021, vorgegeben war bis 19.11.2021, 
sofern witterungsbedingt möglich, abgeschlossen sein. 
 
Die Straßensanierungen werden uns jetzt und auch in Zukunft intensiv begleiten, da un-
ser Verkehrsnetz längst seine technische Überlebensdauer weit überschritten hat. Geht 
man im Schnitt von ca. 30 bis 40 Jahren Lebensdauer aus, so ist der Großteil unseres 
Straßennetzes bereits über 60 Jahre alt. 
 
Bedingt durch die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung fallen auch Umle-
gungen auf die Anlieger im Rahmen eines wiederholten Ausbaus einer Ortsstraße weg.  
 
Rein technisch bedingt hält das Verkehrsnetz dem aktuellen Baudruck und der damit 
einhergehenden Verkehrslast nicht mehr Stand, so dass wir zukünftig noch mehr fi-
nanzielles Augenmerk darauf zu richten haben. 
 
Nichtdestotrotz versucht die Veraltung mit den zur Verfügung gestellten Mitteln, wie be-
reits angesprochen, den Straßenunterhalt im Rahmen dessen, wirtschaftlich anzugehen. 
Dabei werden großflächige Straßenabschnitte und komplette Straßenzüge von Seiten 
des Stadtbauamtes im Rahmen einer Ausschreibung organisiert. Kleinere punktuelle 
Schäden, Borsteinausbesserungen und Ähnliches, werden im Rahmen der hoheitlichen 
Aufgabenübertragung vom Städtischen Bauhof während des Jahres erledigt. 



 
Bei der Zusammenfassung der Leistungsbeschreibungen werden alle bisher festge-
stellten Mängel und Anträge aus Sitzungen nach Inaugenscheinnahme und gleichzeitiger 
Einschätzung des Gefahrenpotentials aufgenommen. 
 
In Absprache mit den Stadtwerken wurde vereinbart, eine Angebotseinholung für kleine-
re und größere Flächen zusammenzustellen und den Wettbewerb zu fördern. Dazu wur-
den von neun regionalen Fachfirmen ein Angebot eingeholt. Bis zum Abgabetermin am 
20.07.2021 wurden insgesamt fünf wertbare Angebote vorgelegt, deren fachliche, sachli-
che und rechnerische Prüfung und Wertung sich zunächst für alle Lose je Firma wie 
nachfolgend darstellt: 
 

Firma Los 1 Los 2 Los 3 Gesamt 
1. Strabag AG, 93142 Maxhütte-Haidhof 95.496,89 € 186.599,46 € 39.794,48 € 321.890,83 €  

2. R. Schulz, 92536 Pfreimd   105.118,65 €  177.542,05 €   51.544,85 € 334.205,55 €  

3. G. Huber, 92444 Rötz 103.306,52 € 174.442,93 € 72.496,18 € 350.245,63 € 

4. Guggenberger, 93098 Mintraching 127.868,11 € 220.267,08 € 44.921,38 € 393.056,57 € 

5. Mickan, 92206 Amberg 107.189,13 € 234.104,68 € 57.440,87 € 398.734,68 € 

 
Durch den Vorbehalt der getrennten Losvergabe empfiehlt die Verwaltung, den Zuschlag 
für Los 1 und Los 3 mit 135.291,37 € brutto an die Strabag AG aus 93142 Maxhütte-
Haidhof als wirtschaftlichsten Bieter und für Los 2 an die Firma Georg Huber aus 92444 
Rötz mit 174.442,93 € brutto zu erteilen. Die Gesamtsumme beläuft sich damit auf 
309.734,30 € brutto. 
 
Im Haushaltsplan stehen 150.000 € und Haushaltsreste in Höhe von 44.000 € unter der 
Haushaltsstelle 0.6300.5130 und 100.000 € unter der Haushaltsstelle 1.6300.9510 zur 
Verfügung. Die Kostenüberschreitung in Höhe von ca. 15.000 € gegenüber den zur Ver-
fügung stehenden Haushaltsmitteln soll über Haushaltsreste bei verschiedenen Straßen-
zügen gedeckt werden. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat beschließt, der Firma Strabag AG aus 93142 Maxhütte-Haidhof den Zu-
schlag für die Behebung von Asphaltschäden 2021 für Los 1 und Los 3 zu einem ge-
prüften Angebotspreis von 135.291,37 € brutto und der Firma Georg Huber aus 92444 
Rötz den Zuschlag für Los 2 zu einem geprüften Angebotspreis von 174.442,93 € brutto 
zu erteilen. 
Im Haushalt 2021 stehen hierfür 294.000 € an Haushaltsmitteln zur Verfügung. Die Mit-
telüberschreitung von ca. 15.000 € wird über Haushaltsreste bei verschiedenen Straßen 
gedeckt. 

 
 

 





 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Amt für öffentl. Sicherheit und Ordnung Nummer: AföSuO/039/2021 

Weiß, Wolfgang, Verw.-Fachwirt Datum: 07.07.2021 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 27.07.2021 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) - Bestätigung des ge- 
wählten 1. Kommandanten und des gewählten Stellvertreters des 1. Komman- 
danten (2. Kommandant) gem. Art. 8 Abs. 4 BayFwG der Freiwilligen Feuerwehr 
Dietldorf 
 
 
  

Sachdarstellung, Begründung: 
 
Am 03.07.2021 wurden der 1. Kommandant, Herr Marco Kellner, sowie der Stellver-
treter des 1. Kommandanten (2. Kommandant), Herr Peter Beer, der Freiwilligen 
Feuerwehr Dietldorf im Rahmen einer Aktivenversammlung neu gewählt. 
 
Herr Marco Kellner wurde von den 25 anwesenden wahlberechtigten Aktiven mit 24 
Stimmen zum 1. Kommandanten gewählt. 
 
Herr Peter Beer wurde von den 25 anwesenden wahlberechtigten Aktiven mit 22 
Stimmen zum Stellvertreter des 1. Kommandanten (2. Kommandant) gewählt. 
 
Für die Bestätigung als Kommandanten müssen folgende Voraussetzungen vorlie-
gen: 
 

 die Wahl muss ordnungsgemäß abgelaufen sein 

 die gewählte Person muss wählbar sein 

 die gewählte Person muss die Wahl angenommen haben 

 die gewählte Person muss geeignet sein 

 die vorgeschriebenen Lehrgänge müssen mit Erfolg besucht worden sein. 

 
Die genannten Voraussetzungen werden bei beiden gewählten Personen erfüllt bzw. 
noch erfüllt. 
 
Die Gewählten bedürfen gem. Art. 8 Abs. 4 BayFwG der Bestätigung der Gemeinde 
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im Benehmen mit dem Kreisbrandrat (KBR). Herr KBR Christan Demleitner hatte bei 
den beiden gewählten Kommandanten keine Bedenken (Anlage). 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat bestätigt den in der Aktivenversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Dietldorf vom 03.07.2021 gewählten 1. Kommandanten, Herrn Marco Kellner, und 
den Stellvertreter des 1. Kommandanten (2. Kommandant), Herrn Peter Beer. 
 
 
 
Anlagen: 

Schreiben_LRA_SAD/_KBR_Demleitner 
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Amt für öffentl. Sicherheit und Ordnung Nummer: AföSuO/040/2021 

Weiß, Wolfgang, Verw.-Fachwirt Datum: 12.07.2021 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 27.07.2021 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) - Bestätigung des ge- 
wählten 1. Kommandanten und des gewählten Stellvertreters des 1. Komman- 
danten (2. Kommandant) gem. Art. 8 Abs. 4 BayFwG der  
Freiwilligen Feuerwehr Pottenstetten 
 
 
  

Sachdarstellung, Begründung: 
 
Am 09.07.2021 wurden der 1. Kommandant, Herr Roland Flauger, sowie der Stellver-
treter des 1. Kommandanten (2. Kommandant), Herr Daniel Steinbauer, der Freiwilli-
gen Feuerwehr Pottenstetten im Rahmen einer Aktivenversammlung neu gewählt. 
 
Herr Roland Flauger wurde von den 22 anwesenden wahlberechtigten Aktiven mit 19 
Stimmen zum 1. Kommandanten gewählt. 
 
Herr Daniel Steinbauer wurde von den 22 anwesenden wahlberechtigten Aktiven mit 
21 Stimmen zum Stellvertreter des 1. Kommandanten (2. Kommandant) gewählt. 
 
Für die Bestätigung als Kommandanten müssen folgende Voraussetzungen vorlie-
gen: 
 

 die Wahl muss ordnungsgemäß abgelaufen sein 

 die gewählte Person muss wählbar sein 

 die gewählte Person muss die Wahl angenommen haben 

 die gewählte Person muss geeignet sein 

 die vorgeschriebenen Lehrgänge müssen mit Erfolg besucht worden sein. 
 

Die genannten Voraussetzungen sind bei den beiden gewählten Personen erfüllt. 
 
Die Gewählten bedürfen gem. Art. 8 Abs. 4 BayFwG der Bestätigung der Gemeinde 
im Benehmen mit dem Kreisbrandrat (KBR). Herr KBR Christan Demleitner hatte bei 
den beiden gewählten Kommandanten keine Bedenken. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat bestätigt den in der Aktivenversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Pottenstetten vom 09.07.2021 gewählten 1. Kommandanten, Herrn Roland Flauger, 
und den Stellvertreter des 1. Kommandanten (2. Kommandant), Herrn Daniel Stein-
bauer. 
 
 
 
Anlagen: 

Schreiben_LRA_SAD/_KBR_Demleitner 

 



FEUERWEHR

Landkreis Schwandorf

Kreisbrandrat

Landratsamt Schwandorf, - Kreisbrandrat

Postfach 1549,92406 Schwandorf

Stadt Burglengenfeld
Hr, Wolfgang Weiß
Marktplatz 2-6
93133 Burglengenfeld

Landratsamt

Schwandorf
Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen:

Unsere Nachricht vom:

Name: Christian Demleitner

Telefon: 09431/471-179

Telefax: 09431/471-121

E-Mail: kbr@ff.landkreis-schwandorf.de

12.07.2021

Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG);
Art. 8 Abs. 4 BayFwG

Wahl der Kommandanten der Feuerwehr Pottenstetten

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Wiederwahl des Kommandanten, Herrn Roland Fiauger, geb. 13.09.1971,

Pottenstetten 50 in 93133 Burglengenfeld und des stellv. Kommandanten, Herrn

Daniel Steinbauer, geb. 20.11.1988, Pottenstetten 3 in 93133 Burglengenfeld, bei der

FF Pottenstetten, bestehen seitens des Kreisbrandrates keine Bedenken.

Ich bitte um Übersendung eines Abdrucks Ihrer Bestätigung an das Landratsamt

Schwandorf.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Demleitner

Kreisbrandrat

Dlenstaebäude:

Wackersdorfer Straße 80

92421 Schwandorf

Telefon: 09431/471-179

Telefax: 09431/471-121

Sprechzeiten:

Montag und Donnerstag
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Privatadresse:

Postleite 14

92533 Wemberg-Köblitz
Mobiltelefon: 0171 5232209

Email: kbr@ff.landkreis-schwandorf.de
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Hauptamt Nummer: Ha/365/2021 

Wittmann, Thomas, VOAR Datum: 20.07.2021 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 27.07.2021 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Städtischer Kindergarten - Anpassung der Gebührenstruktur 
 
 
  

Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Buchung der Betreuungszeiten im städt. Josefine- und Louise-Haas-
Kindergarten erfolgt nach den Regularien des BayKiBiG. Je länger die gebuchte Be-
treuungszeit ist, desto höher ist die Gebühr. 
 
Auch die Abrechnung der staatlichen Zuschüsse und die Zuschüsse der Stadt für die 
freigemeinnützigen Träger erfolgt nach den Bestimmungen des BayKiBiG. 
 
In den letzten Jahren ist eine kontinuierliche Erhöhung der Ausgaben in allen Kinder-
betreuungseinrichtungen zu verzeichnen. Dies ist einmal auf eine Erhöhung des Per-
sonaleinsatzes zurückzuführen, da die gesetzlichen Vorschriften die Anforderung an 
die Betreuung und das Bildungsprogramm immer weiter erhöht haben und deshalb 
auch der Personaleinsatz gestiegen ist. 
 
Außerdem werden die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen durch die Einführung 
einer zusätzlichen Entgelttabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst auch besser 
besoldet. Dieser erhöhte Personaleinsatz in Verbindung mit den sonstigen gestiege-
nen Anforderungen, z.B. bei der Inklusion von Kindern mit Handicaps führt zu einer 
wesentlichen Kostenmehrung. 
 
Gestiegen sind auch die staatlichen und kommunalen Zuschüsse nach dem 
BayKiBiG, der für die Zuschussberechnung maßgebliche Basiswert hat sich seit 
2016 von 1.104,48 auf 1.229,11 erhöht. Gleich geblieben sind in diesem Zeitraum die 
Elternbeiträge für den Kindergarten, der das letzte Mal im Jahre 2007 erhöht wurde. 
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Derzeit gilt folgende Entgelttabelle: 
 
4-5 Std. = 60,00 € 
5-6 Std. = 68,00 € 
6-7 Std. = 76,00 € 
7-8 Std. = 84,00 € 
8-9 Std. = 92,00 € 
9-10 Std. =  100,00 € 
 
Diese Entgelttabelle gilt für den städtischen Kindergarten sowie für den Kath. Kinder-
garten Don Bosco und den AWO-Kindergarten. Die übrigen Betreuungseinrichtungen 
im Bereich der Stadt Burglengenfeld wenden die nachstehend aufgeführten Entgelt-
staffeln an: 
 
BRK-Kindergarten Burg Zauberstein 
 

4-5 Std. =   98,00 € 
5-6 Std. = 108,00 € 
6-7 Std. = 123,00 € 
7-8 Std. = 138,00 € 
8-9 Std. = 153,00 € 
9-10 Std. = 173,00 €  
 
BRK Waldkindergarten Eidexln 
 

Betreuungszeit 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr 
Beitragssatz 110,00 € 
 
Johanniter Kinderhaus an der Ludwig-Erhard-Straße 
 

4-5 Std. =   98,00 € 
5-6 Std. = 108,00 € 
6-7 Std. = 123,00 € 
7-8 Std. = 138,00 € 
8-9 Std. = 153,00 € 
 
Es handelt sich hier um die im letzten Jahrzehnt neu hinzugekommenen Einrichtun-
gen, die sich voll aus den Zuschüssen nach BayKiBiG und den Elternbeiträgen fi-
nanzieren müssen, da die Stadt für diese Einrichtungen keinen Defizitvertrag abge-
schlossen hat. 
 
Wir haben im Interesse einer Gebührenanpassung und einer weitgehenden Harmo-
nisierung mit allen Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen Gespräche geführt 
und gemeinsam die nachstehend aufgeführte neue Entgelttabelle erarbeitet: 
 
4-5 Std. = 100,00 € 
5-6 Std. = 120,00 € 
6-7 Std. = 140,00 € 
7-8 Std. = 160,00 € 
8-9 Std. = 180,00 € 
9-10 Std. =    200,00 € 
 



Bei der Entscheidung über diesen Vorschlag bitten wir zu berücksichtigen, dass der 
Freistaat Bayern seit einigen Jahren für jedes betreute Kind einen Beitragszuschuss 
in Höhe von monatlich 100,00 € leistet. Dieser Beitragszuschuss fließt automatisch in 
die Abrechnung nach BayKiBiG ein, so dass die Eltern unmittelbar entlastet werden. 
 
Betrachten wir den Vorschlag einer neuen Entgelttabelle so kann festgestellt werden, 
dass eine Betreuungszeit bis 5 Stunden täglich für die Eltern kostenlos bleibt. Die 
nachfolgenden Betreuungszeiten kosten dann je Wochenstunde im Monat 20,00 € 
mehr. Die längste Betreuungszeit von 9-10 Stunden tägliche Betreuung kostet dann 
für die Eltern netto monatlich 100,00 €. 
 
Die anderen Kindergartenträger haben erklärt, die neue Entgelttabelle ebenfalls an-
wenden zu wollen, wenn der Stadtrat dieser Anpassung für den städtischen Kinder-
garten zustimmt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat stimmt der Anpassung der Elternbeiträge für die Betreuungszeiten im 
städtischen Josefine- und Louise-Haas-Kindergarten zu. 
 
Ab 01.01.2022 des Kindergartenjahres 2021/2022 gilt die nachstehend aufgeführte 
Entgelttabelle: 
 
4-5 Std. = 100,00 € 
5-6 Std. = 120,00 € 
6-7 Std. = 140,00 € 
7-8 Std. = 160,00 € 
8-9 Std. = 180,00 € 
9-10 Std. =    200,00 € 
 
 

 





 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Kämmerei Nummer: Käm/341/2021 

Frieser, Elke, VRin Datum: 20.07.2021 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 27.07.2021 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Erlass einer neuen Hundesteuersatzung ab 01.01.2022 
 
 
  

Sachdarstellung, Begründung: 
 
Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat am 
28.07.2020, Az. B4-1536-4-2 eine neue Mustersatzung für die Erhebung einer Hun-
desteuer bekannt gemacht (she. Anlage). 
 
Die derzeit gültige Hundesteuersatzung der Stadt Burglengenfeld vom 08.10.2001 
trat am 01.01.2002 in Kraft. Da sie zum einen inhaltlich teilweise nicht hinreichend 
konkret ist und zum anderen weil auch die Steuersätze angepasst werden sollten, 
empfiehlt es sich, die Satzung auf Grundlage der aktuellen Mustersatzung neu zu 
erlassen. Außerdem muss in der Satzung bestimmt sein, zu welchem Zeitpunkt die 
Steuerschuld fällig wird. In der derzeitigen Satzung ist dies nicht erfüllt. 
 
Insbesondere bei Kampfhunden werden durch die neue Satzung alle Hunde erfasst 
die in §1 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlich-
keit genannt sind. Es sind auch Kampfhunde mit positivem Wesenstest erfasst. 
 
In der derzeit gültigen Satzung erhalten Hundehalter die in Weilern leben eine Steu-
erermäßigung. In der Mustersatzung ist dieser Tatbestand der Steuerermäßigung 
nicht mehr enthalten und ist auf Grund der heutigen Mobilität und Vernetzung auch 
nicht mehr zeitgemäß und führt zu ungerechtfertigter Ungleichbehandlung der Hun-
dehalter. Einöden sind weiterhin erfasst. 
 
Hinsichtlich des Steuersatzes gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder beträgt die Steu-
er für jeden Hund den gleichen Betrag und auch für jeden Kampfhund den gleichen 
(erhöhten) Betrag. Oder die Steuer wird gestaffelt, so dass die Steuer für den ersten 
Hund eine gewisse Höhe, für den zweiten Hund eine andere Höhe und für jeden wei-
teren Hund wieder eine andere Höhe beträgt. 
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Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen für jeden Hund einen Steuersatz in Höhe 
von 50 € festzusetzen und von der Staffelung keinen Gebrauch zu machen. Für je-
den Kampfhund wird ein Steuersatz in Höhe von 500 € vorgeschlagen. Die Stadt 
Teublitz erhebt die Hundesteuer seit Jahren in dieser Höhe. 
 
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass in den letzten fünf Jahren im Schnitt 
jährlich 4.465 € alleine für die Anschaffung von Dog-Stations und deren Befüllung mit 
Hundekotbeuteln ausgegeben wurden. Der Aufwand des Bauhofs nimmt ebenfalls 
ständig zu, da die immer mehr werdenden Dog-Stations regelmäßig geleert und mit 
neuen Beuteln befüllt werden müssen. Der Aufwand des Bauhofs (Personal- und 
Fahrzeugeinsatz, Entsorgung) für die derzeit 21 Hundekotbehälter im gesamten 
Stadtgebiet liegt pro Jahr bei rd. 15.000 €. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die als Anlage beiliegende Satzung für die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteu-
ersatzung – HStS) wird zum 01.01.2022 erlassen. 
 
 
 
Anlagen: 

Hundesteuersatzung_neu_2022_mit_Steuersätzen 
Mustersatzung_für_die_Erhebung_der_Hundesteuer_BayMBl._2020_Nr._471 
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Satzung für die Erhebung der Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung-HStS) 

 

vom …………………….. 

 

 

Auf Grund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Burg-

lengenfeld folgende Satzung. 

 

§ 1 

Steuertatbestand 

Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt einer gemeind-

lichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung. Maßgebend ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 

Steuerfreiheit 

Steuerfrei ist das Halten von 

1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von  

a) Hunden in Tierhandlungen, 

 

b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig 

sind und zu diesem Zwecke gehalten werden, 

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Malteser Hilfs-

dienstes, der Johanniter-Unfall-Hilfe oder des Technischen Hilfswerks, die ausschließlich 

der Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen, 

3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 

4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Gefolges verbündeter Statio-

nierungsstreitkräfte sowie deren Angehörigen gehalten werden, 

5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder berufskonsularischer Ver-

tretung in der Bundesrepublik Deutschland gehalten werden, 

6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen 

Einrichtungen untergebracht sind, 

7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als 

Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur 

Verfügung stehen, 

8. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind.  
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§ 3 

Steuerschuldner, Haftung 

(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen 

Interesse oder im Interesse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. 
3Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 

auf Probe oder zum Anlernen hält. 4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen 

Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. 

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind sie Gesamt-

schuldner. 

(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer. 

 

§ 4 

Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung 

(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als drei aufeinander fol-

genden Monaten im Kalenderjahr erfüllt werden. 

(2) 1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den die Steuerpflicht 

im Kalenderjahr bereits entstanden und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben Halter 

ein anderer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für den anderen 

Hund. 2Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten 

Hundes ein Kampfhund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich dieses Kampfhundes 

eine weitere Steuerpflicht mit einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten Steu-

ersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstorbenen oder veräußerten Hund 

gegolten hat. 

(3) 1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr 

oder für einen Teil des Kalenderjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik 

Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer auf die 

Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Satzung zu zah-

len hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet. 

 

§ 5 

Steuermaßstab und Steuersatz 

(1) 1Die Steuer beträgt 

für jeden Hund 50,00 Euro, 

für jeden Kampfhund 500,00 Euro. 

(2) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassespezifischer Merkmale, Zucht und 

Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder 

Tieren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Verordnung 

über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Rassen und Gruppen 

von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden. 
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§ 6 

Steuerermäßigung 

(1) 1Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für  

1. Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohnge-

bäude mehr als 500 m Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind.  

2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhaber eines Jagdscheines aus-

schließlich oder überwiegend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes 

gehalten werden, sofern nicht Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung 

nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetztes mit Erfolg ab-

gelegt haben.  

2Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen 

beansprucht werden. 3Sind sowohl die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 als auch des Sat-

zes 1 Nr. 2 erfüllt, wird die Steuer nur einmal ermäßigt. 

(2) 1Wird ein Hund aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung als steuerbegüns-

tigt anerkannten und mit öffentlichen Mitteln geförderten inländischen Tierheim oder Tierasyl 

vom Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen, ermäßigt sich die Steuer für jeden Mo-

nat der Hundehaltung um ein Zwölftel des Steuersatzes. 2Die Steuerermäßigung wird längs-

tens für die ersten zwölf Monate der Hundehaltung nach Aufnahme in den Haushalt gewährt. 

 

§ 7 

Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 

(1) 1Steuermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist bis zum Ende des Kalen-

derjahres zu stellen, für das die Steuerermäßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind die Vo-

raussetzungen für die Steuerermäßigungen darzulegen und auf Verlangen der Gemeinde 

glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn 

des Kalenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Lauf des Kalenderjahres, ist dieser 

Zeitpunkt entscheidend. 

(2) Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 Nr. 7 und 8 und keine Steuerermä-

ßigung gewährt. 

 

§ 8 

Entstehen der Steuerpflicht 

Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder – wenn der Steuertat-

bestand erst im Verlauf eines Kalenderjahres verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an dem 

der Steuertatbestand verwirklicht wird. 

§ 9 

Fälligkeit der Steuer 

Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer fällig am 15. Februar 

eines Kalenderjahres, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbe-

scheids. 
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§ 10 

Anzeigepflichten und sonstige Pflichten 

(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach An-

schaffung unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehal-

tung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter 

Nachweise der Gemeinde melden. 

(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Voll-

endung des vierten Lebensmonats des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse 

sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und ge-

gebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Gemeine zu melden.  

(3) 1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Gemeinde eine Hunde-

steuermarke aus, die der Hund außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder seines um-

friedeten Grundbesitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, einem Beauftrag-

ten der Gemeinde die Steuermarke auf Verlagen vorzuzeigen; werden andere Personen als 

der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, sind auch diese Personen hierzu verpflichtet. 

(4) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Ge-

meinde abmelden, wenn er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhand-

engekommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. 2Mit der 

Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Gemeinde zurück-

zugeben. 

(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, ist das 

der Gemeinde innerhalb eines Monats nach Wegfall anzuzeigen. 

 

§ 11 

Inkrafttreten 

(1) Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2021 tritt die Hundesteuersatzung vom 08.10.2021 außer 

Kraft. 

 

Burglengenfeld, den ………………………….. 

Stadt Burglengenfeld                                                    (Siegel) 

 

 

Thomas Gesche 

1. Bürgermeister 
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Kämmerei Nummer: Käm/342/2021 

Frieser, Elke, VRin Datum: 20.07.2021 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 27.07.2021 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Mögliche Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für die Hans-Scholl-
Grundschule und die Sophie-Scholl-Mittelschule 
 
 
  

Sachdarstellung, Begründung: 
 
 
Durch die Auflegung eines erneuten Förderprogramms für die Anschaffung von Luft-
reinigungsgeräten für Schulen durch die Staatsregierung ist dieses Thema in der ak-
tuellen Diskussion. Die entsprechende Förderrichtlinie liegt zwischenzeitlich vor. 
Folgende Eckpunkte sind in dem beschlossenen Konzept enthalten: 
 

- Fördergegenstand ist die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten so-

wie von dezentralen Lüftungsanlagen, soweit diese nicht von der Bundesför-

derung „Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen“ umfasst 

sind, für Klassen- und Fachräume. 

- Mobile Luftreinigungsgeräte müssen mit Filtertechnologie, UV-C-Technologie, 

Ionisations- und Plasmatechnologie oder Kombination aus diesen Technolo-

gien arbeiten. Andere Technologien sind nicht förderfähig. 

- Der staatliche Förderanteil liegt bei bis zu 50%, der Förderhöchstbetrag pro 

Raum beträgt 1.750 €. 

- Als allgemein zugelassener vorzeitiger Maßnahmenbeginn gilt der 1. Mai 

2021. 

 
Sollten die Grund- und Mittelschule mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden 
müssten rd. 50 Geräte angeschafft werden. Die Kosten pro Gerät dürften zwischen 
3.500 € und 4.000 € liegen. 
 
Bei angenommenen Kosten pro Gerät in Höhe von 3.750 € würden sich damit Ge-
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samtausgaben von 187.500 € ergeben. Abzüglich der möglichen Maximalförderung 
in Höhe von 87.000 € verbliebe bei der Stadt ein Eigenanteil in Höhe von 100.500 €. 
 
In der Zuwendungsrichtlinie sind die technischen Anforderungen an die Geräte ge-
nau geregelt, auch im Hinblick auf die verschiedenen förderfähigen Technologien. 
Konkret heißt es darin auch: „… Für alle Technologien ist unter Berücksichtigung der 
Raumgegebenheiten (Raumvolumen, Luftführung und Luftströmungen im Raum) der 
Aufstellungsort im Raum sorgfältig zu planen und umzusetzen. Bei der Beschaffung 
wird generell empfohlen, eine Fachfirma beizuziehen, die die Eignung der Geräte für 
die konkreten Klassen- und Fachräume prüft und bestätigt. …“ 
 
Die Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte will wohl überlegt sein. In der „Chef-
Info Bayerischer Städtetag“ vom 06.07.2021 und der Pressemitteilung des Bayeri-
schen Städtetags vom 06.07.2021 (Anlage 1) sind die bislang offen gebliebenen 
Fragen hinsichtlich der Anschaffung und Förderung der Geräte verdeutlicht. Auch 
das aktuelle Rundschreiben des Bayerischen Städtetags vom 16.07.2021 mit den 
beigefügten Schreiben der kommunalen Spitzenverbände (Anlage 2) macht deutlich, 
dass hier durchaus noch Klärungsbedarf bestünde. 
 
In unseren beiden Nachbarstädten wird bzw. wurde die Angelegenheit unterschied-
lich gehandhabt. Die Stadt Maxhütte-Haidhof hat bereits 33 mobile Luftreinigungsge-
räte beschafft. Die Stadt Teublitz hat sich gegen die Anschaffung ausgesprochen. 
 
Seitens der Verwaltung wird die Anschaffung aus folgenden Gründen ebenfalls eher 
kritisch betrachtet: 
 

- die regelmäßige Fensterlüftung entfällt durch den Einsatz der Geräte nicht, da 

hier nur die vorhandene Raumluft umgewälzt wird 

- die Lärmentwicklung der Geräte wirkt sich störend auf den Unterricht aus, 

ggfs. werden aus diesem Grund die Geräte nicht eingeschaltet 

- hohe Folge- und Wartungskosten, je nach eingesetzter Technologie 

- relativ großer Platzbedarf 

- derzeit keine Aussage darüber, ob vorhandene Geräte Präsenzunterricht ga-

rantieren oder mögliche Quarantänemaßnahmen verhindern; u.U. werden teu-

re Geräte beschafft und die Klassenzimmer bleiben bei höheren Inzidenzen 

oder einem auftretenden Corona-Fall trotzdem leer 

- eine Anschaffung bis zum Schuljahresbeginn 2021/2022 kann anvisiert wer-

den, erscheint aber auf Grund der hohen Nachfrage schwer realisierbar 

- bisher liegen für alle Luftreinigungsgeräte nur Erfahrungswerte unter Laborbe-

dingungen vor. Wie sich hier der Betrieb in der Realität darstellt, ist nicht be-

kannt; 

- beim Lüften von Räumen ist von einem sechsfachen Luftdurchsatz pro Stunde 

grundsätzlich auszugehen; Raumluftgeräte sollten den Wert ebenfalls leisten, 

was bedeutet, dass unter Umständen in Klassenzimmern zwei Geräte aufge-

stellt werden müssen, da aufgrund der Leistungsstufenschaltung ein dauerhaf-

ter Betrieb im oberen Level zu intensiven Lärmbelästigungen führt; 

- das Umweltbundesamt empfiehlt grundsätzlich den Einsatz mobiler Luftreini-

gungsgeräte nur dann, wenn die einzelnen Räume weder mit raumlufttechni-



schen Anlagen ausgestattet sind, noch mit ausreichend großen Fensteröff-

nungen die Raumlüftung zu bewerkstelligen ist (Ausnahmefall); 

- inwiefern die UVC-Technologie, oder reine Luftfiltergeräte, oder weitere Tech-

nologien, wie z.B. Ionisations- und Plasmatechnologie oder Ozontechnologie 

zum Einsatz kommen soll, muss gegebenenfalls von einem Fachmann einge-

schätzt werden, da hier von Seiten der Verwaltung keine Fachkenntnisse vor-

handen sind. Aus diesem Grund wird auch vorgeschlagen, zur Bemessung 

der Geräte ein Fachbüro hinzuzuziehen; 

- der DGUV kommt in einer eigenen Einschätzung zum Fazit, dass mobile 

Raumluftgeräte ebenfalls nur als ergänzende präventive Infektionsschutz-

maßnahme zum Schutz vor dem Virus SARS-COV-II in Innenräumen sinnvoll 

sind. Sie können die notwendige Frischluftzufuhr nicht ersetzen und bieten 

auch keinen Schutz vor einer möglichen Tröpfcheninfektion; 

- unzweifelhaft ist auch die Tatsache, dass eine mögliche Tröpfcheninfektion 

durch eine angesteckte Person im Klassenraum nicht durch mobile Luftreini-

gungsgeräte verhindert werden kann. (und dadurch die anderen Schüler an-

gesteckt werden können). Insofern wird von Seiten der Verwaltung geraten, 

dass nur für Räume, die nach den vorgenannten Kriterien nicht hinreichend 

gelüftet werden können, Geräte besorgt werden sollen; 

- anzumerken ist weiterhin, dass die gleichen Bedingungen für Kindergärten 

und Kinderkrippen anzusetzen sind; 

- der effektive Einsatz von mobilen Luftreinigungsgeräten ist zudem abhängig 

von der Raumstruktur und kann häufig eine gänzliche Luftfilterung im Raum  

trotz aller Vorkehrungen, nicht sicherstellen (Erhöhung der Anzahl von Gerä-

ten). 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Für alle Klassen- und Fachräume der Hans-Scholl-Grundschule und der Sophie-

Scholl-Mittelschule werden Luftreinigungsgeräte beschafft. Eine Fachfirma wird 
beauftragt, die Raumgegebenheiten zu untersuchen und Angebote für geeignete 
Geräte einzuholen. Als Deckungsmittel werden die Ansparsummen im Haushalt 
2021 für die geplanten Feuerwehrfahrzeuge (200.000 € stehen zur Verfügung) 
verwendet. 

 
oder: 
 
2.  Es sollen nur Geräte für Räume beschafft werden, bei denen für die eine ausrei-

chende Fensterlüftung nicht gesorgt werden kann. 
 
oder: 
 
 
3. Es werden keine Luftreinigungsgeräte für die Hans-Scholl-Grundschule und die 

Sophie-Scholl-Mittelschule beschafft. 
 



 
 
Anlagen: 

Anlage_1_Chef-Info_Bay.Städtetag_v._06.07.2021 
Anlage_2_RS_Bay.Städtetag_v._16.07.2021 
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Betreff: 
 
Mögliche Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für die Kindergärten 
 
 
  

Sachdarstellung, Begründung: 
 
Das Bayer. Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat eine Richtlinie zur 
Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum infektionsschutz-
gerechten Lüften in der Kindertagesbetreuung und in den Heilpädagogischen Tages-
stätten der Jugend- und Behinderten-pflege veröffentlicht (BayMBL. 2021 Nr. 500 v. 
14. Juli 2021). 
 
Die Richtlinie ist weitgehend identisch mit der am selben Tag veröffentlichten Richtli-
nie des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zum Lüften in den Schulen und 
stellt auch auf die gleichen technischen Standards ab. 
Wir verweisen daher auf die Berichtsvorlage zum TOP 9. 
 
Die Sachlage ist bei den Kindertagesstätten identisch mit der in den Schulen. 
Im Falle der Kindertagesstätten ist zu bedenken, dass nur der Josefine-Haas-
Kindergarten und der Louise-Haas-Kindergarten im Eigentum der Stadt stehen. Die 
übrigen Kindergärten und die Kinderkrippen stehen im Eigentum der jeweiligen Trä-
ger. 
 
Die Stadt muss deshalb entscheiden, ob nur die stadteigenen Räume oder auch die 
Räumlichkeiten der gemeinnützigen Träger auf Kosten der Stadt mit Reinigungsgerä-
ten ausgestattet werden. Falls die letzte Alternative beschlossen wird sollte festge-
halten werden, dass die Betriebskosten dieser Geräte von den Trägern zu überneh-
men sind. 
 
Eine überschlägige Bedarfsermittlung ergibt für alle Kindergärten und Kinderkrippen 
in Burglengenfeld eine Anzahl von ca. 45 Räumen (Gruppenräume und Funktions-
räume wie z.B. Ruheräume), die ausgestattet werden müssten. Somit ist mit Ge-
samtkosten von ca. 170.000,00 € und einem städt. Eigenanteil von 92.000,00 € zu 

TOP Ö  10TOP Ö  10



rechnen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Für die Gruppen- und Funktionsräume in den Kindertageseinrichtungen im Be-

reich der Stadt Burglengenfeld werden Luftreinigungsgeräte beschafft. Eine Fach-

firma wird beauftragt, die Raumgegebenheiten zu untersuchen und Angebote für 

geeignete Geräte einzuholen. Als Deckungsmittel werden die Ansparsummen im 

Haushalt 2021 für die geplanten Feuerwehrfahrzeuge (200.000 € stehen zur Ver-

fügung) verwendet. 

 

2. Es sollen nur Geräte für Räume beschafft werden, bei denen für die eine ausrei-

chende Fensterlüftung nicht gesorgt werden kann. 

 

3. Den gemeinnützigen Trägern der Kindertagesstätten wird das Angebot unterbrei-

tet, dass die Stadt für deren Einrichtungen ebenfalls zu den gleichen Bedingun-

gen Luftreinigungsgeräte anschafft. 

In diesem Fall erklären sich die Träger bereit, die Betriebskosten für diese Geräte 

zu tragen. 

 

4. Es werden keine Luftreinigungsgeräte für die Kindergärten und Kinderkrippen be-

schafft. 
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